
 

 

Der Verein Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung – Stadt und Landkreis Hof e. V. 

sucht zur Unterstützung des sozialpädagogischen Fachdienstes der Heilpädagogischen Tagesstätte - zunächst 

als Elternzeitvertretung- im Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum (TPZ)  

zum 01.04.2026 eine/n 

Sozialpädagog*in  
in Teilzeit (35 Stunden/wöchentlich).  

 

 
 

 

Sie sind auf der Suche nach einer 

kreativen und vielseitigen Tätigkeit 

in einem sympathischen, 

jungen Team? 

Dann bewerben Sie sich unter: 

 

Lebenshilfe für Menschen mit 

Behinderung – 

Stadt und Landkreis Hof e. V. 

Am Lindenbühl 10 

95032 Hof 

 

oder per Mail unter: 

bewerbung-lh@lebenshilfe-hof.de 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung unter: 

09281/7552-40 

Ihre Ansprechpartner:  

Johannes Frisch 

Ramona Klett 

 

Weitere Informationen 

über unsere Arbeit: 

www.lebenshilfe-hof.de 

Ihre Aufgaben: 

 Planung und Durchführung sozialpädagogischer Angebote für 

Kinder und Jugendliche mit geistiger, sowie teilweiser körperlicher 

Behinderung 

 interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Fachkräften   des 

Hauses 

 Durchführung und Begleitung von Elterngesprächen 

 Erstellung von Entwicklungsberichten für den Kostenträger  

 Förderung von Inklusion und Teilhabe 

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Konzepte 

 

Sie bringen mit: 

 Abgeschlossenes Studium der Sozialpädagogik / Sozialen Arbeit 

 Kompetenzen in der Arbeit mit entwicklungsverzögerten u./o. 

entwicklungsauffälligen Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung     

 Kooperationsfähigkeit mit Eltern, Kolleg*innen und anderen 

Institutionen   

 mehrjährige Berufserfahrung und selbständige Arbeitsweise 

 EDV-Kenntnisse  

 Führerschein Klasse B erforderlich 

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 

jungen, multiprofessionellen Team 

 Vergütung nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen 

Werkes Bayern (AVR-Bayern) 

 betriebliche Altersvorsorge und Beihilfeversicherung mit 

Ergänzungsmöglichkeiten 

 vermögenswirksame Leistungen 

 Mitarbeiterrabatte bei regionalen Firmen  

Wir setzen eine positive Einstellung zur Lebenshilfe und das Mittragen des diakonischen Auftrags voraus. Es gelten 

die Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werkes (AVR). 

09.03.2026 

 


